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Verbundbodenbeläge 
"Drytile"  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender 
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und 
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine aus-
zugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. 
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, 
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen 
Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der 
schwerentflammbaren Verbundbodenbeläge "Drytile". 

 Die Produkte sind als Bodenbeläge für die Verwendung in Aufenthaltsräumen vorgesehen. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Die Verbundbodenbeläge müssen aus 

− dem 2 mm bis 6 mm breiten mineralischen Fugenfüllmaterial mit Polyvinylacetat-Ethylen-
basierten Zusätzen (Standardbreite 3 mm, Dichte 1850 kg/m³ ±10 %, siehe 2.1.5), 

− den 8 mm bis 15 mm hohen, 120 mm bis 1200 mm breiten und 600 mm bis 1800 mm 
langen Fliesen aus Naturstein oder Keramik (Standardmaß 10 mm x 300 mm x 600 mm, 
Dichte ca. 2000 kg/m³) sowie 

− dem 2 mm dicken Gegenzug aus Presskork (Dichte 450 kg/m³ ±10 %) bestehen. 
 Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 10 mm bis 17 mm (±10 %) betragen. Das Gesamt-

flächengewicht variiert je nach Aufbau des Bodenbelags und beträgt für das Standardmaß 
ca. 20,9 kg/m². 

2.1.2 Die Bodenbeläge erfüllen die "Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesund-
heitsschutzes (ABG)"1 insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und 
schwer flüchtiger organischer Verbindungen und dürfen in Aufenthaltsräumen verwendet 
werden. 

 Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen an das Brandverhalten von schwerentflamm-
baren Baustoffen der Klasse Bfl - s1 nach DIN EN 13501-12, Abschnitt 12, und sind mittels 
eines leimlosen Verbindungssystems verlegt und wahlweise aufgelegt oder verklebt auf 
massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte ≥ 1350 kg/m³)3 bzw. auf Untergründen aus 
Holz und Holzwerkstoffen (Dicke ≥ 10 mm, Rohdichte ≥ 475 kg/m³) zu verwenden. 

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung aller Komponenten der Verbundbodenbeläge muss mit der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen. 

2.1.4 Für die Fugen ist der Fugenfüller "TrisoFlex Extra" der Firma Trison GmbH zu verwenden. 
2.1.5 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-

dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte, die beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegt sind, den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen 
müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein.  

2.1.6 Bei der Verwendung der Verbundbodenbeläge ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des 
Herstellers zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegt. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 
 Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten. 

                                                      
1 Anhang 8, Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 
 Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht. 
2 DIN EN 13501-1:2019-5 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten 

3 bzw. auf mineralischen Untergründen der Klassen A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 mit einer Mindestdicke 
von 6 mm und einer Rohdichte ≥ 1350 kg/m³ 
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2.2.2 Kennzeichnung 
 Die Bauprodukte, der Beipackzettel oder die Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten 

bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein sind vom Hersteller mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der 
Länder zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Folgende Angaben sind auf den Bauprodukten, auf einem Beipackzettel oder auf der Ver-
packung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein deutlich lesbar anzubringen: 
- "[Produktname]" 
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers/Vertreibers und des 

Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden) und der Zulassungsnummer 
sowie 
- "Brandverhalten: schwerentflammbar (Klasse Bfl - s1 nach DIN EN 13501-1) auf 

massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte ≥ 1350 kg/m³) bzw. auf Unter-
gründen aus Holz und Holzwerkstoffen (Dicke ≥ 10 mm, Rohdichte ≥ 475 kg/m³)" und 

- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG" 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstim-
mungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle 
und eines Übereinstimmungszertifikats einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie 
einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle  nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür 
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzu-
schalten. 

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das 
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entspricht. 

 Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Über-
einstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"4 in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzu-
wenden. 

                                                      
4 zuletzt veröffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts für Bautechnik Heft Nr. 2 vom 1. April 1997 
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 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. 
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 

Anforderungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 
 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-

wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die ge-
samte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts 
durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. 
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die 
Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzube-
wahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-
zulegen. 

 Zum Nachweis des Emissionsverhaltens ist einmal jährlich eine 3-tägige Emissionsprüfung 
oder eine adäquate Kurzzeitprüfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzuführen. Im 
Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdüberwachung ist eine vollständige Prüfung des 
Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend der Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage) durch-
zuführen. 

 Für die Durchführung der Fremdüberwachung hinsichtlich der brandschutztechnischen Anfor-
derungen sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"4 in der 
jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden. 

 
 
Dr. Astrid Gräff  Beglaubigt 
Referatsleiterin  Tykiel  
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